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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung 03.04.2019 öffentlich 
   

 

 

Festlegung durch Gremien 

 

 

Festlegungen 

Es wird um eine rechtliche Prüfung gebeten, ob und in der Folge wie sichergestellt werden kann, 

dass beispielsweise die Tarifbindung bzw. ein spezifischer Mindestlohn als soziales Kriterium 

gem. § 4 ThürVgG bei Vergaben der Landeshauptstadt Erfurt berücksichtigt werden kann. Können 

durch einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates oder eines Ausschusses vor Einleitung des 

Vergabeverfahrens spezielle soziale oder ökologische Kriterien, die bei einer Ausschreibung zu 

fordern sind, festgelegt werden? 

 

V.: Beigeordneter für Finanzen und Wirtschaft 

T.: 03. April 2019 

 

Stellungnahme / Antwort 

Siehe Stellungnahme des Rechtsamtes in der Anlage. 

 

Anlagenverzeichnis 

 Stellungnahme Rechtsamt 

 

 

 

04.03.2019, gez. xxxxxxxxxxx (Schriftführerin SAG)   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und 

Gleichstellung 

    

Titel der Drucksache: 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung SAG v. 

27.02.2019 zum TOP 6.1 - Arbeitsbedingungen 

und Mitbestimmungsmöglichkeiten der 

Beschäftigten ... (DS 2515/18); hier: rechtliche 

Prüfung soziale Kriterien bei Vergaben 
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